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Bebauungsplan-Entwurf „Kasernenstraße“ III. Änderung im Stadtbezirk 32 und
Ortsbezirk Mußbach
Sitzungsvorlage über die Abwägung der während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Die Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfs „Kasernenstraße“ III. Änderung zur Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 06.11.2017 – 05.12.2017, wurde am
27.10.2017 im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Jahrgang 2017/ Nr. 50) öffentlich
bekannt gemacht.

Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligung zwei Stellungnahmen von
Bürger/innen mit Anregungen abgegeben.

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit dem
Schreiben vom 27.10.2017 um Stellungnahme bis einschließlich 29.11.2017 gebeten.

 Amprion GmbH, Dortmund
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Bundesnetzagentur. Berlin
 Creos Deutschland GmbH
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth
 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson)
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Forstamt Haardt, Landau
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn
 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
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 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Bodenschutzbehörde (330
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart
 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring
 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk)
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der Beteiligung eine
Stellungnahme abgegeben:

mit Anregungen
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
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 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk)

ohne Anregungen
 Amprion GmbH, Dortmund
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Creos Deutschland GmbH, Saarbrücken
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth
 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson)
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im Rahmen
der Beteiligung abgegeben:
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Bundesnetzagentur. Berlin
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Forstamt Haardt, Landau
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn
 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
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 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Bodenschutzbehörde (330
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag
Nr. 1 - Bürger/in
[…]

Anlagen am Ende des Abwägungsdokuments:
- Schreiben vom 21.06.2017
- Wirtspflanzen und Informationen Kirschessigfliege
- Stellungnahme Sachverständiger

Die in den Bebauungsplan übernommene
Pflanzliste lässt hinreichend Spielraum zur
Auswahl von Standortgerechten
Pflanzungen. Sie beinhaltet eine Vielzahl
verträglicher, heimischer Pflanzenarten.
Im Rahmen der Bauanträge für
Bauvorhaben ist ein Begrünungsplan
beizulegen, welcher durch die untere
Naturschutzbehörde geprüft wird. Im Zuge
dieser Prüfungen kann dafür Sorge
getragen werden, dass wesentliche
Beeinträchtigungen der
Landwirtschaftsflächen unterbleiben.
Hierzu wird im Bebauungsplan
unterstützend folgende Festsetzung
getroffen:
Ziffer 6.8.8: „Wesentliche
Beeinträchtigungen der angrenzenden
Landwirtschaftsflächen durch Pflanzungen
im Plangebiet sind zu vermeiden.“
Die Festsetzung wird in der Begründung
erläutert und konkret Bezug auf die
Problematik „Kirschessigfliege“
genommen.
Insbesondere für den südlichen Abschnitt
der „Flächen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft“ trifft der Bebauungsplan die
Vorgabe, dass ein Großteil der
Brombeergebüsche zu entfernen ist.
Sofern unterstellt wird, dass von den
Brombeergebüschen negative
Beeinträchtigungen ausgehen, stellt dies
eine Verbesserung zum Status quo dar.

Die Stellungnahme wird
zurück gewiesen.
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Im Übrigen lässt der Bebauungsplan auch
die weitere Entfernung von
Brombeergebüschen grundsätzlich zu,
sofern die übrigen Festsetzungen des
Bebauungsplans und
naturschutzfachliche Vorgaben
eingehalten werden sowie gleichwertige
Nachpflanzungen erfolgen.
Nachpflanzungen können gemäß der
Pfalzliste und der Festsetzung zur Nicht-
Beeinträchtigung der
Landwirtschaftsflächen ggf. in
verträglicher Art und Weise erfolgen.
Insbesondere in der 7,5m breiten
Ausgleichsfläche am Ostrand des Gebiets
obliegen die Pflanzungen und deren
Pflege dauerhaft der Stadt Neustadt an
der Weinstraße als Eigentümerin. So wird
von städtischer Seite dafür Sorge
getragen, dass negative
Beeinträchtigungen der
Landwirtschaftsflächen ausgehend von
diesem Bereich dauerhaft unterbleieben.
Insgesamt wird durch die Festsetzungen
des Bebauungsplans keine
Verschlechterung der bestehenden
Situation bzgl. der Problematik
Kirschessigfliege vorbereitet.

Durch die zukünftige Nutzung eines
Großteils des Plangebiets als
Gewerbegebiet sowie der im Übrigen
festgesetzten Flächen und Maßnahmen
(öffentliche Straßenverkehrsflächen,
Entwässerungsflächen, Ausgleichsflächen
und -maßnahmen) gehen für
Wildschweine ggf. attraktive Flächen
verloren. Brach- und Freiflächen werden
zu großen Teilen beseitigt. Die mit der
neuen Flächennutzung einhergehende
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Betriebstätigkeit sowie die auch in den
Randbereichen entstehenden Anlagen
wie Einfriedungen, Zufahrten usw. führen
zu einem Attraktivitätsverlust der Fläche
für eine Wildschweinpopulation. Die zu
den Landwirtschaftsflächen orientierten
Flächen im Osten des Plangebiets sind
als Flächen im Bebauungsplan
festgesetzt, welche in Eigentum und
Verantwortung der Stadt Neustadt an der
Weinstraße verbleiben. Wie auch bei
Pflanzungen kann die Stadt somit Sorge
dafür tragen, dass wesentliche negative
Beeinträchtigungen der umliegenden
Flächen unterbleiben. Das Plangebiet wird
daher insgesamt als für Wildschweine
unattraktiv erachtet.

Die Auswirkungen der Planung in Bezug
auf die klimatischen Situation hinsichtlich
Temperaturveränderungen und
Änderungen der Luft-Fließgeschwindigkeit
bzw. das Kaltluftgefährdungspotential im
Bereich angrenzender Flächen wurden im
Zuge der Planaufstellung gutachterlich
untersucht. Das Gutachten dokumentiert
drei mögliche Wirkungsgefüge hinsichtlich
einer Spätfrostgefährdung. Kleinräumige
klimatische Veränderungen können
demnach planbedingt nicht
ausgeschlossen werden. Weder aus der
dem Bebauungsplan beigefügten
Untersuchung noch aus der zur
Stellungnahme beigelegten Gutachter-
Aussage lässt sich mit hinreichender
Sicherheit ableiten, ob und in welchem
Umfang die östlich gelegenen
Landwirtschaftsflächen durch die
Realisierung des Gewerbegebiets eine
wesentliche negative Beeinträchtigung
erfahren werden. Insbesondere die
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Seitens der Stellungnehmenden
vorgebrachte Verschärfung des
Frostrisikos ist von einer Vielzahl von
Faktoren abhängig. Auch
Aufheizungseffekte über versiegelten
Flächen sind nicht von der Hand zu
weisen. Die dem Bebauungsplan
beigefügte Untersuchung lässt jedoch ein
Potential zur Verschlechterung für die
angrenzenden Flächen erkennen. In
Abwägung der öffentlichen und privaten
Interessen wurden daher im
Bebauungsplan eine Abstaffelung der
Gebäudehöhen nach Osten sowie eine
Längenbegrenzung für die Baukörper
vorgenommen. In Anlehnung an die
Empfehlung der Stellungnahme zum
Kaltluftgefährdungspotential wurde die
maximal zulässige Gebäudehöhe im
Ostabschnitt herabgesetzt. Dort beträgt
die maximal zulässige Höhe nur noch
140,50m, statt der ehemals vorgesehenen
und im Gutachten gebietsweit zu Grunde
gelegten Höhe von 142,50m. Dem
weiteren Vorschlag gemäß dem
Gutachten, eine nur stark aufgelockerte
Bebauung vorzusehen, wird unter den
o.g. Gründen nicht entsprochen. Die
maximale Gebäudelänge wird auf 80 m
begrenzt, um in Kombination mit den
übrigen Festsetzungen keine durchgängig
geschlossenen Bauriegel zu ermöglichen.
Insgesamt kann das unter bestimmten
Voraussetzungen vorliegende Restrisiko
einer möglichen Verschlechterung der
klimatischen Situation hinsichtlich des
Kaltluftgefährdungspotentials durch die
getroffenen Festsetzungen im
Bebauungsplan nicht in Gänze
ausgeschlossen werden, wird unter
Berücksichtigung aller die Planung
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betreffenden öffentlichen und privaten
Belange jedoch in Kauf genommen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag
Nr. 2 – Bürger/in
[…]

1) Artenschutz Flora: Im Plangebiet wachsen auf dem besonderen Biotop der
„ausdauernden Ruderalfluren“ Einzelpflanzen seltener Pflanzenarten, wie die
Sprossende Felsennelke, das Aufrechte Fingerkraut und das Schabenkraut
(Artenschutzverträglichkeitsuntersuchung, S. 4). Mit dem Abschieben des
Oberbodens werden diese besonders schützenswerten Pflanzenarten verloren
gehen. Und zwar ersatzlos, denn das Artenschutzgutachten schlägt keine Ersatz-
oder Ausgleichsmaßnahmen dafür vor.
Mein Vorschlag hierzu, den ich auch schon im Umwelt- und Naturschutzausschuss
am 18.10.2017 erläutert habe, lautet: Einen Teil der Mahd (aus dem mittleren bis
nördlichen Teil des Geländes – an den 3 m hohen Wällen) dem bewirtschaftenden
Landwirt abkaufen und am Rand des Plangebietes (mit ähnlicher Bodenstruktur und
-zusammensetzung) auszubringen. Ein anderer Teil der Mahd sollte auf eine
Ausgleichsfläche mit ähnlicher Bodenstruktur und Zusammensetzung ausgebracht
werden. Das Ziel: an diesen Stellen sollen die Samen der drei seltenen
Pflanzenarten aufgehen und sich vergleichbare „ausdauernde Ruderalfluren“
entwickeln können. Diese beschriebene Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz
„Flora“ sollte in den Umweltbericht zum Bebauungsplan Kasernenstraße, III.
Änderung, aufgenommen werden.

2) Artenschutz Fauna - Insekten: Mit den Pflanzenarten sind in der Regel auch
eine Vielzahl an Insekten korreliert, die im vorliegenden  Artenschutzgutachten gar
nicht „beleuchtet“ wurden. Aufgrund der deutschlandweit stark zurückgehenden
Insektenanzahl wird diesem Thema künftig eine höhere Relevanz beigemessen
werden müssen. Auch da Insekten eine wichtige Nahrungsgrundlage für die
Vogelwelt sind und mit dem Rückgang der Insekten auch die Vogeldichte
abnimmt… Daher wäre im Plangebiet eine Nacherhebung mit dem Fokus auf
Insekten mehr als wünschenswert. Generell sollten bei allen künftigen
Artenschutzgutachten / Artenschutzverträglichkeitsgutachten sowohl die Wildkräuter
wie auch die Insektenarten und deren Populationsstärke mit erhoben werden. – Mit
Vorschlägen für Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Es ist mir bewusst,
dass damit die Artenschutzgutachten teurer werden, aber das sollte der
Stadtverwaltung Neustadt der Erhalt unserer Lebensgrundlage wert sein. Ohne die

zu 1):
Der Verlust der genannten Arten am
Standort wird -auch aufgrund des
fehlenden gesetzlichen Schutzstatus- in
Kauf genommen. Ein Ausgleich hierfür ist
in den Gesamtmaßnahmen zur
Bebauungsplanänderung zwar nicht im
Speziellen, jedoch im Allgemeinen
vorhanden. Da sich die Flächen in
städtischem Eigentum befinden, kann die
Stadt in Eigenverantwortung die Mahd
vornehmen und die Mahd an geeigneter
Stelle ausbringen. Eine Aufnahme dieser
Maßnahme ist -auch da der Verlust der
Fläche bereits in den festgesetzten
Ausgleichsmaßnahmen Berücksichtigung
findet- nicht erforderlich.

zu 2):
Im Plangebiet ist das Vorkommen
gesetzlich streng geschützter Insekten
nicht erkennbar, welche eine besondere
Betrachtung erfordern. Gleichwohl sind im
Zuge der Ausgleichsmaßnahmen auch
Insekten begünstigende Maßnahmen
enthalten. Sowohl bei den
gebietsinternen, als auch bei den
externen Ausgleichsflächen sind
Maßnahmen, welche der
Habitatschaffung bzw. -verbesserung
dienen, im Bebauungsplan festgesetzt.
Die Festsetzungen werden insgesamt als
hinreichend erachtet, um der Fauna in

Die Stellungnahme wird
zurück gewiesen.
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natürliche Pflanzenbestäubung durch Insekten werden nicht nur Imker, sondern
auch Winzer, Obstbauern und Agrarwirte in Zukunft Probleme bekommen.

3) Artenschutz Fauna – Reptilien: Die im Plangebiet lebenden Mauer- und
Zauneidechsen gehören zu den Vetotatbeständen des § 44 (1)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Wenn 25 Einzelindividuen, wie die
Zauneidechse, bei Begehungen gesichtet wurden, kann von bis zur 10fachen
Menge an tatsächlichen Individuen (ca. 250) ausgegangen werden. In der
Artenschutzverträglichkeitsuntersuchung werden schrittweise
Vergrämungsmaßnahmen empfohlen. Allerdings ist die für die Eidechsen als
Lebensraum vorgesehene Fläche am Pohlengraben viel zu klein, um alle
Einzelindividuen beider Eidechsenarten „sozialverträglich“ aufnehmen zu können.
Hier wird es aufgrund der sehr begrenzten Fläche Revierkämpfe geben, bei denen
sich die Eidechsen ineinander verbeißen. Ein Teil der Eidechsen werden
voraussichtlich verhungern, da sie am Pohlengraben wie auch im näheren Umfeld
nicht ausreichend Nahrung finden werden. Daher wäre mein Vorschlag, dass die
Ausgleichsfläche am Pohlengraben im Plangebiet nach Osten hin deutlich erweitert
wird, um vor Ort den Dichtestress der Eidechsen zu verringern und das geschützte
Jagdrevier zu erweitern. (Dies hatte ich bereits im Umwelt- und
Naturschutzausschuss am 18.10.2017 vorgetragen.) Auch die Randbegrünung
sollte zu diesem Zwecke lückenlos (mit Ausnahme von der Zufahrt; auch vorne zur
Straße hin) rund um das Plangebiet führen. Zudem sollte sie bedeutend breiter als
bislang vorgesehen angelegt, mit Natursteinen bestückt und mit Wildkräutern
(Saat/Mahd) „bepflanzt“ werden. - Als realistischer Vor-Ort-Ausgleich für den
benötigten Lebens- und Jagdraum der Mauer- und Zauneidechsen. (Dieser Vor-Ort-
Ausgleich sollte stets Vorrang vor dem Abfangen und Umsetzen der Tiere in weit
entfernteren Gebieten haben.) Die notwendigen Erweiterungen der
Ausgleichsflächen für die beiden streng nach § 44 BNatSchG geschützte
Reptilienarten sollten im Bebauungsplan dargestellt und im Umweltbericht zum B-
Plan aufgeführt werden.

4) Artenschutz Fauna – Vögel: Die regional sehr seltenen Gebüschbrüter
„Bluthänfling“ und „Orpheusspötter“ werden durch die geplante Bebauung des
Gewerbegebietes Kasernenstraße ihren Brutplatz und damit auch ihren
Lebensraum verlieren. Angesichts der Tatsache, dass fast drei Viertel der
heimischen Vogelarten vom Aussterben bedroht sind, wäre es wichtig, dass - über
die in der Artenschutzverträglichkeitsuntersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen
hinaus - so viele identifizierte Brutbäume und Gebüsche wie möglich im Plangebiet
erhalten bleiben. Diese müssten im Bebauungsplan als Brutbaum/-gebüsch
markiert und von der Bebauung großräumig ausgespart werden. Zudem sollte die

Bezug auf Insekten gerecht zu werden.
Im Vorfeld zukünftiger
Artenschutzgutachten werden die
genannten Empfehlungen bei der
Festlegung des Untersuchungsumfangs
der Artenschutzprüfung bzw. der
Umweltprüfung  frühzeitig berücksichtigt.

zu 3):
Neben den am Pohlengraben
vorgesehenen Ausgleichsflächen für die
Eidechsen dient auch die östliche
Ausgleichsfläche entlang des
Gebietsrands als Ausgleichsfläche für die
betroffenen Arten. Die Aufwertungen
dieser Flächen stellen auch die
Versorgung mit Nahrung sicher.
Insgesamt werden die Größe der
festgesetzten Ausgleichsflächen und die
Qualität der Maßnahmen als hinreichend
erachtet, um den einschlägigen
Vorgaben, insbesondere des
Bundesnaturschutzgesetzes, gerecht zu
werden. Zusätzliche Flächen und
Maßnahmen werden als nicht erforderlich
angesehen.

Zu 4):
Der teilweise Verlust von für
Gebüschbrüter günstigen Strukturen wird
zum Erreichen der Planungsziele in Kauf
genommen. Gemäß den Festsetzungen
des Bebauungsplans sind jedoch alle
Gehölze am Pohlengraben und am
Ostrand des Plangebiets soweit als
möglich zu erhalten. Zudem erfolgen ins
diesen Bereichen Nachpflanzungen. Auch
im Bereich der Bauflächen ist die Pflicht
zur Pflanzung von Bäumen und/oder
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Randbegrünung mit neuen Baum- und Gebüscharten für die Gebüschbrüter als
möglicher neuer Lebensraum und Brutort bepflanzt werden.
Für die nach BNatSchG besonders geschützte Feldlerche, die am Boden – mitten in
der Fläche des Plangebietes - brütet, wurden in der
Artenschutzverträglichkeitsuntersuchung keinerlei Schutz-, Ersatz oder
Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Dies sollte dringend nachgeholt werden.
Vorschläge von meiner Seite: Verpflichtende Dachbegrünung für die Flachdächer
im Gewerbegebiet (mit Vorgaben für bestimmte Wildkräuter für die Feldlerche).
Zudem sollte in nächst gelegener Getreidefläche beim Einsäen und Ernten
mehrfach 2-3 m2 ausgespart werden, wo die Feldlerche ggf. relativ geschützt leben
und brüten könnte. Bereits 35% der deutschen Feldlerchen sind bislang
verschwunden (Quelle: NABU) – aufgrund der intensiven Landwirtschaft mit
Düngern und Pestiziden und dem damit einhergehenden Saatenmangel wie auch
dem Insektensterben. Daher halte ich Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die
Feldlerche – auch und gerade beim Bebauungsplan Kasernenstraße, III. Änderung,
für sehr notwendig.
Für die auf dem benachbarten Decathlon-Flachdach brütende Haubenlerche (Rote-
Liste-Art) sollten besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Zum Beispiel
können die zuvor beschriebenen Maßnahmen für die Feldlerche (verpflichtende
Dachbegrünungen und frei gehaltene Flächen in Getreidefeldern), entsprechend
auch als Schutz der ebenfalls bodenbrütenden Haubenlerche gelten.
Die vorgeschlagenen, zusätzlichen Schutzmaßnahmen für vor Ort lebende und
brütende Vögel sollten im Umweltbericht zum B-Plan Kasernenstraße ergänzt
werden.

5) Klimaschutz – baulicher Klimaschutz: Das Klimaschutzkonzept für die Stadt
Neustadt ist verabschiedet. Entsprechend müssten Klimaschutz-Vorgaben auch
Eingang in die neuen Baugebiete finden – egal ob in Wohn- oder Gewerbegebiete.
Daher müsste ein frei zu wählender Mix aus den verschiedenen regenerativen
Energieformen, Wärmedämmmaßnahmen und Dachbegrünung sowie ökologische
Außenbepflanzung anhand einer von der Stadtplanung zusammen mit der Abteilung
Umwelt erarbeiteten Punkteliste vorgeschrieben werden. Eine zuvor definierte
Klimaschutzpunktzahl müsste jeder Bauherr erreichen, um sein Baugesuch
einreichen zu können und letzten Endes von der Bauaufsicht – zusammen mit dem
Bereich Umwelt und der Stadtplanung - genehmigt zu bekommen. Eine
Umsetzungskontrolle müsste von Seiten der Stadtverwaltung (Bauaufsicht +
Abteilung Umwelt) eingeplant und gewährleistet werden. Wenn hierzu ein
Klimaschutz-Förderprogramm von Seiten der Stadtverwaltung aufgelegt werden
könnte, wäre dies ein zusätzlicher, positiver Anreiz, in Klimaschutz - im Sinne von

Sträuchern im Bebauungsplan
festgesetzt.
Im Bebauungsplan ist das Vorkommen
der Feldlerche und der Verlust ihres
Lebensraums erfasst und mittels
textlicher Festsetzung eine
Ausgleichsmaßnahme aufgenommen
worden. Eine verpflichtende
Dachbegrünung wird aus den in der
Begründung zum Bebauungsplan
dargelegten Gründen nicht in die
textlichen Festsetzungen übernommen.
Gleichwohl wird die Anlage von
Gründächern ausdrücklich begrüßt und
bei Vermarktung der Flächen in einem
persönlichen Beratungsgespräch mit den
Käufern empfohlen und angeraten. Die
„Aussparung“ einer Fläche wurde im
Bebauungsplan bereits im Süden der
Ausgleichsfläche vorgesehen.
Landwirtschaftsflächen zur Umsetzung
sogenannter „Lerchenfenster“ sind im
Bebauungsplan nicht geplant. Folglich
liegen keine Landwirtschaftsflächen
innerhalb des Plangebiets und somit nicht
im Regelungsbereich dessen. Der
Bebauungsplan regelt nur die bauliche
und sonstige Nutzung innerhalb seines
Geltungsbereichs und nicht darüber
hinaus.
Die Erforderlichkeit besonderer
Schutzmaßnahmen, welche aufgrund von
Eingriffen durch den Bebauungsplan für
die Haubenlerche entstehen, besteht
nicht. Daher erfolgen dazu keine
Festsetzungen im Bebauungsplan.

zu 5):
Entsprechend der Vorgaben des
Klimaschutzkonzepts wird ab dem Jahr
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Neustadt - zu investieren.

6) Klimaschutz – Thermik: Durch die Zunahme der Versiegelung/Bebauung von
bislang frei gehaltenen Flächen, entsteht ein thermisches Gefährdungspotential für
Neustadt. An heißen Tagen staut sich die Hitze bei gleichzeitiger Trockenheit und
macht – mit zunehmendem Klimawandel – der Natur zu schaffen. So seien bereits
2/3 der am Globus gepflanzten Bäume kaputt gegangen. (Zudem verhindere die
Bebauung in Frischluftschneisen die Versorgung ganzer Gebiete mit kühlerer
Frischluft.) Entsprechend müsste sicherheitshalber jetzt noch während des
Bebauungsplanverfahrens ein Thermik-Gutachten hinsichtlich des Plangebietes
erstellt werden.

7) Wasserschutzgebiet: Zum Grundwasserschutz und der
Grundwasserneubildung hat die Stadt Neustadt vor, ein Wasserschutzgebiet
auszuweisen. Das Plangebiet würde hierbei voraussichtlich in Zone III liegen.
Entsprechend müssten im Bebauungsplan sowie im Umweltbericht folgende für die
Zone III geltenden Verbote bzw. Nutzungseinschränkungen verankert sein:

 Ablagern von Schutt, Abfallstoffen, wassergefährdenden Stoffen
 Anwendung von Gülle, Klärschlamm, Pflanzenschutz- und

Schädlingsbekämpfungsmittel
 Massentierhaltung, Kläranlagen, Sand- und Kiesgruben

Zudem sollte auch im Sinne des Grundwasserschutzes auf verpflichtende
Dachbegrünungen mit Regenwasserabfluss in eine Bodenversickerungsmulde im
Plangebiet geachtet werden. Genau genommen müssten diese im Bebauungsplan
festgeschrieben werden (fest stehende Vorgabe beim Klimaschutz-Mix; siehe 5).
Zudem sollte es im Sinne der Grundwasserneubildung auch mehr
„Transportmulden“ zwischen den Grundstücken und am Rand des Plangebietes
geben. Diese Ursprungsplanung kommt einer breitflächigeren und damit
nachhaltigeren Versickerung von Regenwasser stärker entgegen als die derzeitige
Planung.

[…]

2018, ein Modellprojekt für ein
klimaschutzgerechtes Neubaugebiet
seitens der Stadtverwaltung Neustadt an
der Weinstraße erarbeitet. Die hieraus
gewonnene Expertise kann auf zukünftige
Gebietsentwicklungen übertragen
werden.
Die Festsetzungen des Bebauungsplans
lassen z.B. die Nutzung erneuerbarer
Energien und Dachbegründungen zu.
Gebäudestellungen können klimagünstig
vorgenommen werden. Pflanzungen und
freizuhaltende Bereiche kommen
ebenfalls dem Klimaschutz zu Gute. Unter
Berücksichtigung des Planungsziels -der
Entwicklung eines Gewerbegebiets-
werden die den Klimaschutz betreffenden
Festsetzungen und Möglichkeiten
aufgrund des Bebauungsplans als
hinreichend erachtet.

zu 6):
Ein besonderes thermisches
Gefährdungspotential ist aufgrund der
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht
erkennbar. Die in den Bebauungsplan
aufgenommene Pflanzliste lässt
gebietsweit die Auswahl von
standortgerechten Pflanzungen zu.
Zudem sind 20% der Bauflächen
freizuhalten und zu begrünen. Baum- und
Strauchpflanzungen sind sowohl im
öffentlichen und privaten Bereich
hinreichend vorgeschrieben. Mit der
Versiegelung von Flächen einhergehende
thermische Effekte werden zur Erreichung
der Planungsziele in Kauf genommen.
Gleiches gilt für die kleinklimatischen
Auswirkungen, z.B. in angrenzenden
Bereichen. Bezüglich der
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kleinklimatischen Veränderungen können
der dem Bebauungsplan beigefügten
Stellungnahme zum
Kaltluftgefährdungspotential Erkenntnisse
entnommen werden. Ein thermisches
Gutachten zum Bebauungsplan wird
darüber hinaus aufgrund fehlender
hinreichender Verdachtsmomente nicht
als erforderlich erachtet.

zu 7):
Das Plangebiet befindet sich in dem im
Neufestsetzungsverfahren befindlichen
Wasserschutzgebiet „Ordenswald“ in der
Zone IIIb. Der Bebauungsplan trifft keine
Festsetzungen entgegen der Schutzziele
bzw. Vorgaben der avisierten
Rechtsverordnung für das
Wasserschutzgebiet. Im Zuge der
Genehmigung von Bauvorhaben wird die
Konformität zu den Vorgaben des
Wasserschutzgebiets geprüft und deren
Einhaltung sichergestellt. Diese gelten als
fachgesetzeiche Vorgaben ohnehin.
Zudem befindet sich die
Rechtsverordnung noch im
Festsetzungsverfahren. Eine Übernahme
von noch nicht final abgestimmten und
rechtlich nicht verankerten
fachgesetzlichen Vorgaben in den
Bebauungsplan entbehrt der
erforderlichen Grundlage. Im
Bebauungsplan sind hinreichend Flächen
vorhanden, um eine adäquate
Bewirtschaftung des
Niederschlagswassers zu gewährleisten.
Eine Verpflichtung zur Umsetzung der
konkret genannten Form der
Niederschlagswasserbewirtschaftung wird
als unverhältnismäßig erachtet und
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entbehrt der erforderlichen Grundlage.
Die Bodenverhältnisse lassen -wie der
Bodenuntersuchung zum Bebauungsplan
zu entnehmen ist- ohne tiefgreifenden
Bodenaustausch keine Versickerung zu,
die den technischen Regeln der Technik
entspricht. Dachbegrünungen werden
aufgrund der in der Begründung zum
Bebauungsplan aufgeführten Gründe
nicht als verpflichtend festgesetzt.
Die im Bebauungsplan-Vorentwurf
avisierte Ableitung des
Niederschlagswassers über zwei
Transportmulden wurde verworfen.
Aufgrund der lokalen Geländeverhältnisse
würde die Straße eine eigene
Niederschlagswasserbewirtschaftung
erfordern. Folglich wäre ein zweites
System zu planen, bauen und zu
betreiben. Zudem würden aufgrund der
Topographie auf den Baugrundstücken
größere Erdbewegungen erforderlich, um
Anschlüsse an die Transportmulden zu
gewährleisten. Des Weiteren entstünde
bei der Variante der Transportmulden ein
größerer Flächen- und Pflegebedarf.
Folglich wurde die leitungsgebundene
Entwässerung der Bauflächen inkl. der
Straße nach Süden in eine Anlage
bevorzugt. Gleichwohl lässt der
Bebauungsplan auch individuelle
Entwässerungskonzepte, die Nutzung von
Zisternen, Brauchwasser usw. zu.
Die Bewirtschaftung des
Niederschlagswassers -unter
Berücksichtigung aller relevanter
Vorgaben und Gesetze- wird mit den
zuständigen Stellen und Behörden
abgestimmt. Dort finden auch die Aspekte
„Grundwasser“ und „lokaler
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Wasserhaushalt“ Beachtung.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 1 – Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, 16.11.2017
[…]

Stellungnahme vom 30.01.2017:

Die im Geltungsbereich der Änderung
bestehenden Telekommunikationsanlagen
der Telekom werden zur Kenntnis
genommen und bei der Realisierung von
Bauvorhaben beachtet. Bzgl. des
Ausbaus der
Telekommunikationsinfrastruktur,
insbesondere hinsichtlich einer
zeitgemäßen Internetanbindung sowie der
Koordination der Baumaßnahmen steht
die Plangeberin bereits im Kontakt mit
zuständigen Vertretern der
Stellungnehmenden. Zu gegebener Zeit
erfolgt die Einholung einer aktuellen
Planauskunft.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 2 – Deutscher Wetterdienst, 22.11.2017

[…]

[…]

Im Zuge der Planaufstellung erfolgte, wie
im Umweltbericht und der Begründung
zum Bebauungsplan dokumentiert, auch
die Behandlung des Schutzguts Klima.
Den Aspekten des Klimaschutzes wird im
Bebauungsplan an mehreren Stellen
Rechnung getragen. Beispielsweise ist
die Umsetzung von Tankstellen nur unter
Nutzung erneuerbarer Energien zulässig.
Zudem enthält die Planung diverse
Festsetzungen zur Sicherung von Frei-
und Pflanzflächen. Die Nutzung von
Anlagen für erneuerbaren Energien, z.B.
mittels Photovoltaikanlagen sowie die
Realisierung von Gründächern ist
gebietsweit zulässig. Auch die Gebäude
können im Plangebiet solarenergetisch
vorteilhaft angeordnet werden, da keine
zwingende Vorgabe zur Gebäudestellung
erfolgt.
Erhebliche Beeinträchtigungen des
Schutzguts Klima sind durch die Planung
nicht zu erwarten. Die Planung lässt
hinreichend Spielräume zur
Berücksichtigung von Aspekten des
Klimaschutzes.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 3 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz 07.11.2017
[…]

[…]

Durch die Entfernung des Plangebiets zur
denkmalgeschützten Bereichen, den
dazwischen bestehenden bzw. in Bau
befindlichen Anlagen sowie der
Begrenzung der maximalen
Gebäudehöhen im Plangebiet wird
sichergestellt, dass keine negativen
Beeinträchtigungen denkmalpflegerischer
Belange auf Grundlage der Planung
entstehen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 4 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Speyer 07.11.2017
[…]

[…]

Die betroffenen Stellen werden über die
Auflagen und Festlegungen, die
Meldepflichten und das potentielle
Vorkommen von Kleindenkmälern
informiert.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.



Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III. Änderung Seite 21 von 38
Satzungsbeschluss – Abwägung 14.12.2017

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 5 – Kreisverwaltung DÜW, Gesundheitsamt, 03.11.2017
[…]

[…]

Das Plangebiet befindet sich in dem im
Neufestsetzungsverfahren befindlichen
Wasserschutzgebiet „Ordenswald“ in der
Zone IIIb. Der Bebauungsplan trifft keine
Festsetzungen entgegen der Schutzziele
bzw. Vorgaben der avisierten
Rechtsverordnung für das
Wasserschutzgebiet. Die im
Umweltbericht dargelegte mittlere
Beeinträchtigung bezieht sich auf das
Schutzgut Wasser in seiner Gesamtheit
und nicht auf die Trinkwasserqualität im
Speziellen. Eine negative
Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität
ist nicht zu erwarten. Im Zuge der
Genehmigung von Bauvorhaben wird die
Konformität zu den Vorgaben des
Wasserschutzgebiets geprüft und deren
Einhaltung sichergestellt. Eine weitere
Prüfung auf Ebene der Bauleitplanung
wird als nicht erforderlich erachtet.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr.  6 – Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 05.10.2016
[…] zu Bergbau/ Altbergbau:

Die Stellungnahme wird begrüßt.

zu Boden und Baugrund:
Im Zuge von konkreten Bauvorhaben
werden regelhaft Baugrundgutachten
ausgeführt.
Bei Eingriffen in den Boden werden die
maßgeblichen Gesetze und Vorgaben
berücksichtigt.

zu mineralische Rohstoffe:
Die Stellungnahme wird begrüßt.

zu Radonprognose:
Die Stellungnahme wird begrüßt.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.



Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III. Änderung Seite 23 von 38
Satzungsbeschluss – Abwägung 14.12.2017

[…]

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 7 – Landesbetrieb Mobilität, Speyer 20.11.2017
[…]

Stellungnahme vom 08.02.2017

zur Stellungnahme vom 20.11.2017

Das Zufahrtsverbot von 15 m wird -in
Kombination des Verbots Stellplätze und
Garagen auf den Gewerbegrundstücken
direkt anzufahren- als hinreichend
erachtet, um negative Beeinträchtigungen
des Einmündungsbereichs zu vermeiden.
Im Zuge der Baumpflanzungen wird dafür
Sorge getragen, dass wesentliche
Sichtbehinderungen im
Einmündungsbereich unterbleiben.

Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt
Montabaur, wurde im Verfahren beteiligt.

zur Stellungnahme vom 08.02.2017

zu 1.:
Im Zuge der Entwurfserstellung zum

Die Stellungnahme wird
zurück gewiesen.



Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III. Änderung Seite 24 von 38
Satzungsbeschluss – Abwägung 14.12.2017

Bebauungsplan wurde eine Abschätzung
der voraussichtlich entstehenden
Verkehre und deren Verteilung erstellt.
Dort wird der Nachweis geführt, dass die
angrenzenden Straßen bzw.
Knotenpunkte keine wesentlichen
negativen Beeinträchtigungen in
verkehrstechnischer Hinsicht durch die
Gebietsentwicklung erfahren. Durch die
vergleichsweise geringen zusätzlichen
Verkehrsmengen in den Stoßzeiten und
deren Verteilung sind keine unmittelbar
negativen Auswirkungen auf das
übergeordnete Straßennetz zu erwarten.
Gleichwohl werden die verkehrlichen
Auswirkungen der Bebauungsplan-
Änderung auch in anderen (Fach)-
Planungen berücksichtigt und im
laufenden Betrieb des Gewerbegebiets
beobachtet, um ggf. durch geeignete
Maßnahmen in Abstimmung mit dem
Landesbetrieb Mobilität Verbesserungen
der Verkehrsabläufe der klassifizierten
Straßen zu erzielen.

zu 2.:
Eine Beeinträchtigung klassifizierter
Straßen, z.B. durch Blendungen oder
Staub ist durch die Bebauungsplan-
Änderung nicht zu erwarten.
Auch wesentliche Beeinträchtigungen
durch Verkehrslärm von klassifizierten
Straßen auf das Plangebiet sind,
insbesondere unter dem Hinblick der
Entwicklung reiner Gewerbeflächen ohne
Wohnanteil sowie der Abstände zwischen
Plangebiet und klassifizierten Straßen,
nicht zu befürchten.
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[…]
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 8 – Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 29.11.2017

zu 1.):
Die in den Bebauungsplan übernommene
Pflanzliste lässt hinreichend Spielraum zur
Auswahl von Standortgerechten
Pflanzungen. Sie beinhaltet eine Vielzahl
verträglicher, heimischer Pflanzenarten.
Im Rahmen der Bauanträge für
Bauvorhaben ist ein Begrünungsplan
beizulegen, welcher durch die untere
Naturschutzbehörde geprüft wird. Im Zuge
dieser Prüfungen kann dafür Sorge
getragen werden, dass wesentliche
Beeinträchtigungen der
Landwirtschaftsflächen unterbleiben.
Hierzu wird im Bebauungsplan
unterstützend folgende Festsetzung
getroffen:
Ziffer 6.8.8: „Wesentliche
Beeinträchtigungen der angrenzenden
Landwirtschaftsflächen durch Pflanzungen
im Plangebiet sind zu vermeiden.“
Die Festsetzung wird in der Begründung
erläutert und konkret Bezug auf die
Problematik „Kirschessigfliege“
genommen.
Insbesondere für den südlichen Abschnitt
der „Flächen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft“ trifft der Bebauungsplan die
Vorgabe, dass ein Großteil der
Brombeergebüsche zu entfernen ist.
Sofern unterstellt wird, dass von den
Brombeergebüschen negative
Beeinträchtigungen ausgehen, stellt dies
eine Verbesserung zum Status quo dar.

Die Stellungnahme wird
zurück gewiesen.



Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III. Änderung Seite 27 von 38
Satzungsbeschluss – Abwägung 14.12.2017

Im Übrigen lässt der Bebauungsplan auch
die weitere Entfernung von
Brombeergebüschen grundsätzlich zu,
sofern die übrigen Festsetzungen des
Bebauungsplans und
naturschutzfachliche Vorgaben
eingehalten werden sowie gleichwertige
Nachpflanzungen erfolgen.
Nachpflanzungen können gemäß der
Pfalzliste und der Festsetzung zur Nicht-
Beeinträchtigung der
Landwirtschaftsflächen ggf. in
verträglicher Art und Weise erfolgen.
Insbesondere in der 7,5m breiten
Ausgleichsfläche am Ostrand des Gebiets
obliegen die Pflanzungen und deren
Pflege dauerhaft der Stadt Neustadt an
der Weinstraße als Eigentümerin. So wird
von städtischer Seite dafür Sorge
getragen, dass negative
Beeinträchtigungen der
Landwirtschaftsflächen ausgehend von
diesem Bereich dauerhaft unterbleieben.
Insgesamt wird durch die Festsetzungen
des Bebauungsplans keine
Verschlechterung der bestehenden
Situation bzgl. der Problematik
Kirschessigfliege vorbereitet.

zu 2.) und 3.):
Die Festsetzung der Baugrenzen im
Bebauungsplan erfolgte in ca. 14m –
14,5m Entfernung zur nächstgelegenen
landwirtschaftlichen Parzelle östlich des
Plangebiets, wodurch ein Mindestabstand
der Hauptbaukörper eingehalten wird
(Breite landwirtschaftlicher Weg: 3,5m -
4m, Breite Ausgleichsfläche: 7,5m,
Abstand Baugrenzen zur
Ausgleichsfläche: 3m). Zudem wurde die
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maximale Gebäudehöhe im östlichen
Plangebietsabschnitt im Vergleich zum
Westabschnitt verringert festgesetzt.
Durch diese Festsetzungen sowie die
Lage des Plangebiets westlich der
Landwirtschaftsflächen werden
Verschattungen durch die Bebauung des
Gebiets nur in geringerem Maße
auftreten.
Innerhalb der 7,5m breiten
Ausgleichsfläche sind gemäß der
Festsetzungen des Bebauungsplans
keine umfänglichen Pflanzungen hoher
Bäume, z.B. im Sinne eine Baumriegels
oder einer Baumreihe vorgesehen.
Folglich ist auch hier nicht mit einer
wesentlichen Beeinträchtigung der
Wirtschaftsflächen durch Schattenwurf zu
rechnen.
Das verbleibende Risiko von partiellem
Schattenwurf wird im Sinne des
Interessensausgleichs zur Erreichung der
Planungsziele in Kauf genommen.

Die Auswirkungen der Planung in Bezug
auf die klimatischen Situation hinsichtlich
Temperaturveränderungen und
Änderungen der Luft-Fließgeschwindigkeit
bzw. das Kaltluftgefährdungspotential im
Bereich angrenzender Flächen wurden im
Zuge der Planaufstellung gutachterlich
untersucht. Das Gutachten dokumentiert
drei mögliche Wirkungsgefüge hinsichtlich
einer Spätfrostgefährdung. Kleinräumige
klimatische Veränderungen können
demnach planbedingt nicht
ausgeschlossen werden. Weder aus der
dem Bebauungsplan beigefügten
Untersuchung noch aus der zur
Stellungnahme beigelegten Gutachter-
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Aussage lässt sich mit hinreichender
Sicherheit ableiten, ob und in welchem
Umfang die östlich gelegenen
Landwirtschaftsflächen durch die
Realisierung des Gewerbegebiets eine
wesentliche negative Beeinträchtigung
erfahren werden. Insbesondere die
Seitens der Stellungnehmenden
vorgebrachte Verschärfung des
Frostrisikos ist von einer Vielzahl von
Faktoren abhängig. Auch
Aufheizungseffekte über versiegelten
Flächen sind nicht von der Hand zu
weisen. Die dem Bebauungsplan
beigefügte Untersuchung lässt jedoch ein
Potential zur Verschlechterung für die
angrenzenden Flächen erkennen. In
Abwägung der öffentlichen und privaten
Interessen wurden daher im
Bebauungsplan eine Abstaffelung der
Gebäudehöhen nach Osten sowie eine
Längenbegrenzung für die Baukörper
vorgenommen. In Anlehnung an die
Empfehlung der Stellungnahme zum
Kaltluftgefährdungspotential wurde die
maximal zulässige Gebäudehöhe im
Ostabschnitt herabgesetzt. Dort beträgt
die maximal zulässige Höhe nur noch
140,50m, statt der ehemals vorgesehenen
und im Gutachten gebietsweit zu Grunde
gelegten Höhe von 142,50m. Dem
weiteren Vorschlag gemäß dem
Gutachten, eine nur stark aufgelockerte
Bebauung vorzusehen, wird unter den
o.g. Gründen nicht entsprochen. Die
maximale Gebäudelänge wird auf 80 m
begrenzt, um in Kombination mit den
übrigen Festsetzungen keine durchgängig
geschlossenen Bauriegel zu ermöglichen.
Insgesamt kann das unter bestimmten
Voraussetzungen vorliegende Restrisiko
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einer möglichen Verschlechterung der
klimatischen Situation hinsichtlich des
Kaltluftgefährdungspotentials durch die
getroffenen Festsetzungen im
Bebauungsplan nicht in Gänze
ausgeschlossen werden, wird unter
Berücksichtigung aller die Planung
betreffenden öffentlichen und privaten
Belange jedoch in Kauf genommen.

zu 4.):
Im Zuge der konkreten Planung und der
Errichtung der Zyklopensteinmauer
werden vermeidbare Beeinträchtigungen
des Wirtschaftsweges vermieden und alle
maßgeblichen Gesetze sowie Vorgaben
beachtet.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 9 – Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft,
Bodenschutz, 04.12.2017
[…] zur Stellungnahme vom 04.12.2017

zu A. Trinkwasserversorgung:
Bezüglich der Lage des Plangebiets in der
geplanten Zone IIIb des
Trinkwasserschutzgebiets „Ordenswald“
ist ein Hinweis im Bebauungsplan
enthalten.
Zum Bebauungsplan wurde ein
Entwässerungskonzept erstellt.
Insbesondere die Bewirtschaftung des
anfallenden Niederschlagswassers wird
mit den zuständigen Behörden
abgestimmt. Dabei wird in Abstimmung
mit den zuständigen Stellen die
Einhaltung der geltenden Vorgaben

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahme vom 15.02.2017

sichergestellt.

Zu B. Abwasserbeseitigung/
Niederschlagswasserbewirtschaftung:
In Bezug auf die
Schmutzwasserabführung erfolgen alle
erforderlichen Prüfungen in den jeweils
maßgeblichen zeitlichen Abständen und
im maßgeblichen Umfang.

zur Stellungnahme vom 15.02.2017
zu A. Bodenschutz:
Die militärische Vorprägung des Geländes
ist genauso wie die beiden in der
Stellungnahme aufgeführten relevanten
Flächen bekannt. Sofern abfallrelevanter
Aushub auftritt, wird ein fachgerechter
Umgang damit erfolgen.
Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für
das Vorhandensein von Kampfmitteln.
Gleichwohl kann ein Vorkommen dieser
nicht ausgeschlossen werden. Sollte sich
ein Kampfmittelverdacht erhärten oder
entsprechend Funde auftauchen, wird ein
sachgerechter Umgang damit
sichergestellt. Gegebenenfalls sind im
Zuge der konkreten Bauvorhaben z.B.
baubegleitende Maßnahmen erforderlich.
Ein entsprechender Hinweis ist im
Bebauungsplan enthalten.

zu B. Trinkwasserversorgung:
Bezüglich der Lage des Plangebiets in der
geplanten Zone IIIb des
Trinkwasserschutzgebiets „Ordenswald“
ist ein Hinweis im Bebauungsplan
enthalten.
Zum Bebauungsplan wurde ein
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[…]

Entwässerungskonzept erstellt.
Insbesondere die Bewirtschaftung des
anfallenden Niederschlagswassers wird
mit den zuständigen Behörden
abgestimmt.

Zu C. Abwasserbeseitigung/
Niederschlagswasserbewirtschaftung:
Das im Plangebiet anfallende
Schmutzwasser soll nach Neubau eines
Schmutzwasserkanals mit Anschluss an
das bestehende System in der
Speyerdorfer Straße der Kläranlage
zugeführt werden. Hierzu sind außerhalb
des Plangebiets Baumaßnahmen im
Bereich der Gewanne „Hohweg“ zwischen
Speyerdorfer Straße und Louis-Escande-
Straße bereits erfolgt.
Zur Bebauungsplan-Änderung wurde ein
Bewirtschaftungskonzept zum Umgang
mit dem Niederschlagswasser erstellt,
welches mit den zuständigen Behörden
abgestimmt wird, um den in der
Stellungnahme genannten Aspekten und
Vorgaben Rechnung zu tragen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 10 – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, 29.11.2017
[…]
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den
einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der

Die festgesetzten maximalen
Gebäudehöhen liegen deutlich unter 37 m
über dem bestehenden Geländeniveau.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits
vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- durch das Plangebiet führt eine unserer Richtfunkverbindungen hindurch.

- um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollten entlang der
Richtfunktrassen (Bereich Plangebiet) geplante Gebäude/ Baukonstruktionen
folgende Höhen nicht überschreiten:

Link 418559189 (olivgrün)
• max. Bauhöhe 37 m. Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 8 m
(Trassenbreite).

- zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail zwei digitale
Bilder, welche den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen
verdeutlichen sollen. Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-

zu-Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
(zusätzliche Info: schwarze Verbindungen gehören zur E-Plus Service GmbH,
werden aber in der Belange-Liste nicht aufgeführt). Das

Plangebiet ist in den Bildern mit einer dicken orangen Linie eingezeichnet.

Es gelten folgende Eckdaten für das Funkfeld dieser Telekommunikationslinie:

Daher ist keine negative Beeinträchtigung
der geplanten Richtfunkstrecken zu
befürchten.
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Man kann sich diese Telekommunikationslinien als einen horizontal über der
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden
Skizzen mit Einzeichnung der Trassenverläufe. Insbesondere bei der Planung
und Positionierung von Baukränen bitten wir um Abstimmung mit der
ausführenden Baufirma. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen.

Außerdem bitten wir um Berücksichtigung und Übernahme der o.g.
Richtfunktrassen in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw.
den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal
und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen,
damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden.

Übersichtskarte:
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Detailkarte:

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 11 – Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, 23.11.2017
[…]
unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 27/10/2017 möchte ich Ihnen den Verlauf unserer
Richtfunkstrecken im Bereich Neustadt darstellen.

Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als Linien (Orange) dargestellt. Die Koordinaten
und Antennenhöhen können Sie der angehängten Excel-Datei entnehmen. Für einen
störungsfreien Betrieb, muss um diese "Linien" ein Freiraum von mindestens 25m in jede
Richtung eingehalten werden. Der konkret freizuhaltende Raum ist u.a. abhängig vom
Rotorradius.

Die festgesetzten maximalen
Gebäudehöhen liegen mit 142,50 m ü. NN
und 140.50 ü. NN im für die
Richtfunkstrecken unkritischen Bereich.
Daher ist keine negative Beeinträchtigung
der Richtfunkstrecken zu befürchten.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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In dem uns mitgeteilten Plangebiet verlaufen aktive Richtfunkstrecken der Vodafone GmbH.
Daher besteht in diesem Fall grundsätzlich Konfliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH.
Daher möchte ich Sie bitten den erwähnten Sicherheitsabstand bei Ihrer Planung zu
berücksichtigen.
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[…]

Anlagen zu Stellungnahme aus der Öffentlichkeit Nr.1:

- Schreiben vom 21.06.2017,
- Wirtspflanzen und Informationen Kirschessigfliege,
- Stellungnahme Sachverständiger.



0.

Stadtverwaltung Neustadt
Bauamt / Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Amalienstraße / Hindenburgstraße 9a

67433 Neustadt an der Weinstraße

Bebauungsplan Messeplatz 1 Louis-Escande-Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

Neustadt, 21.06.2017

seit 55 Jahren bewirtschaften wir unseren Hof mit den umliegenden Flächen in der

Speyerdorfer Straße. Das geplante Gewerbegebiet auf dem angedachten

Messeplatz in der Louis-Escande-Straße grenzt unmittelbar an unsere Obstanlagen

an. Als Nachbarn und Angrenzer haben wir das grundlegende Interesse, keine

Benachteiligungen und Schädigungen zu erfahren. In folgenden 3 Punkten sehen wir

dies nicht gegeben und fordern daher von der Stadt Neustadt eine Behebung bzw.

die langfristige Gewährleistung eines Ausschlußes dieser Gefährdungen.

Unabhängig der weiteren Nutzung des Messegeländes und im Rahmen der

Erstellung eines Bebauungsplanes für den o.g. Bereich fordern wir die Umsetzung

der folgenden 3 Punkte:

1. Wirtspflanzenausschluß der Drosophila Suzukii (Kirschessigfliege):

Die Kirschessigfliege gehört zu unseren größten Gefahren im Bereich des

Süßkirschenanbaus. Sie ist nicht nur in der Süßkirsche sondern auch in einer

Vielzahl von weiteren Pflanzen beheimatet und erhält und verbreitet sich auf diese

Weise in rasanter Geschwindigkeit. In kürzester Zeit kann sie zu einem

Totalschaden und kompletten Ernteausfall mit allen Langzeitfolgen führen. Das

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum hat diese Wirtspflanzen katalogisiert und in

3 Kategorien eingeteilt. Diese Wirtspflanzen sind unabhängig ihrer Gefahrenstufe bei

der Bepflanzung des Gewerbegebietes komplett auszuschließen. Der Katalog der

Wirtspflanzen liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

2. Beseitigung der aufgelassenen Brachflächen 1...
Hinsichtlich der bereits erwähnten Wirtspflanzen aber auch sonstigen Gefährdungen,

die von einer derartigen Brachfläche ausgehen fordern wir die Beseitigung von

diesen. Inzwischen hat sich in ihnen auch eine derartige Wildschweinpopulation



entwickelt, die uns bereits wirtschaftlichen Schaden zufügt hat. Denken wir darüber
hinaus beispielsweise an die erwarteten Kinobesucher bei Nacht, kann eine
Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Wir unterstützen gerne das Anlegen von
Brachflächen und sind an diversen Standorten auch bereit, Flächen zur Verfügung zu
stellen. Diese müssen aber in deutlicher Entfernung, d.h. mmd. 2 km von unseren
Kulturflächen, der Wohnbebauung und Zivilisation entfernt sein.

3. Frostgefahr durch Oberflächenversiegelung und Bebauung
Aufgrund der anstehenden deutlichen Oberflächenversiegelung und der Bebauung
erhöht sich die potenzielle Frostgefahr und Verschaffung für unsere
Süßkirschenanlage (siehe beiliegendes Gutachten). Die nötigen Investitionen, um
diese erhöhten Gefahren abzuwehren, sind von Seiten der Stadt Neustadt zu leisten.
Alle laufenden Kosten der Frostschutz-bekämpfung werden von unserem Haus
übernommen.

Wir hoffen dass der Stadt Neustadt nicht nur die Ansiedlung neuer Betriebe,
sondern auch die Erhaltung und Würdigung längst ortsansässiger Unternehmen am
Herzen liegt und dies hier auch deutlich wird.
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Vereidigler Sachverstöndiger
für Sorlenbab
Unternehmensberater

L

Stellungnahme zur geplanten Bebauung — Flurstück 2763/24
durch die Stadt Neustadt

Ausgangslage:

Das Grundstück 2763/24 ist bisher Grünfläche. Es grenzt nach einem Feldweg direkt an Ihre
Süßkirschenpiantage auf den Flurstücken 11911, 11910, etc. an. Hier wurde mit erheblichem
finanziellem Aufwand - eine intensiv genutzte Obstplantage errichtet.
Durch die geplante Be des Flurstückes 2763/24 wird ein erheblicher Anteil dieser
Fläche versiegelt und durch die Gebäude zusätzlich der Luftaustausch behindert.

Ich sehe in zwei Punkten Probleme, welche Sie mit der Stadt erörtern und klären sollten.

Klimaveränderung/Frostschutz: ‘ -

Durch die Versiegelung, Bebauung und Bepflanzung des Flurstückes 2763/24 ist eine
erhöhte Frostgefährdung Ihrer Süßkirschenplantage nicht auszuschließen. Ich empfehle
Ihnen daher zur Ertragssicherung in Frostschutz zu investieren, z. 8. in
Unterkronenberegung, Windrad oder Frostbuster. Als Investitionsvolumen gehe ich von ca.
25.000,00. —30.000,00€ aus.



Seite 2

Verschattung:

Bitte achten Sie darauf, dass durch die Bebauung und auch eine mögliche Bepflanzung eine
Verschattung Ihrer Plantage ausgeschlossen wird. Bei der Bepflanzung sollten Sie auch
darauf achten, dass hier keine Pflanzen gewählt werden, welche als Wirtspflanze für die
Kirschessigfiiege dienen und Ihrer Obstplantage dadurch zusätzlich Schaden zufügen
könnten.

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen
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